Charakteristik des arbeitnehmerähnlichen Selbständigen

Es handelt sich bei den sog. arbeitnehmerähnlichen Selbständigen um echte Selbständige (keine Scheinselbständigen !), die nur aufgrund ihrer Zwischenstellung wie AN als sozial schutzbedürftig angesehen werden, weswegen sie besonders behandelt werden sollen.

Arbeitnehmerähnliche Personen (im Folgenden: ANähnl.) unterscheiden sich dadurch von Arbeitnehmern, dass sie nicht in einem persönlichen Abhängigkeits​verhältnis zu ihrem Vertragspartner stehen. An die Stelle der persönlichen Abhängigkeit tritt das Kriterium der wirtschaftlichen Abhängigkeit. Nach der Legaldefinition des § 12a TVG sind ANähnl. solche Personen, die von ihrem Vertragspartner wirtschaftlich abhängig sind und in vergleichbarer Weise wie ein Arbeitnehmer sozial schutzbedürftig sind. Letzteres ist besonders dann anzunehmen, wenn der Betroffene auf Grund eines Dienstvertrages oder eines Werkvertrages überwiegend für eine Person tätig ist und die geschuldete Leistung persönlich und 

im Wesentlichen ohne die Mitarbeit von Arbeitnehmern erbringt. Bei den ANähnl. handelt es sich vornehmlich um in Heimarbeit Beschäftigte und um Einfirmen​handelsvertreter. Neben den spezialgesetzlichen Bestimmungen für diese Personen​gruppen (HeimarbG bzw. § 92a HGB) gelten einige der an die Arbeitnehmer​eigenschaft anknüpfenden Schutzvorschriften auch für ANähnl. (vgl. § 2 S. 2 BUrlG). Zudem fallen Rechtsstreitigkeiten aus ihrem Beschäftigungsverhältnis in die Zuständigkeit der Arbeitsgerichtsbarkeit

Knapp zusammengefasst lässt sich sagen:

- sie haben keine eigenen AN (außer Minijobs) und sind auf Dauer und im Wesent​
  lichen persönlich nur für einen Auftraggeber tätig, (deshalb gelten sie als)

- wirtschaftlich – aber nicht persönlich abhängig, sie arbeiten für eigene oder 
  fremde Rechnungen, dabei aber nicht im (arbeitsvertraglichen) Dienst Dritter,

- Arbeitsgerichte sind für Streitigkeiten aus Dienst- und Werkvertrag zuständig,

- arbeitsrechtliche Normen sind aber nur dann anwendbar, wenn dies gesetzlich

  ausdrücklich vorgesehen ist, 

- aus sozialrechtlicher Sicht sind diese Selbständigen rentenversicherungspflichtig.

Die Regelung aus sozialrechtlicher Sicht erfolgt insbesondere in § 2 Nr. 9 SGB VI, durch diese Bestimmung werden diese Selbständigen rentenversicherungspflichtig:

„Versicherungspflichtig sind selbständig tätige ... Personen, die

a) im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit regelmäßig keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen, dessen Arbeitsentgelt aus diesem Beschäftigungsverhältnis regelmäßig 400 Euro im Monat übersteigt, und

b) auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig sind ...“

Primäre Rechtsfolge ist die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte (§ 5 I ArbGG).

Zudem werden arbeitsschutzrechtliche Vorschriften teilweise ausdrücklich 

auf arbeitnehmerähnliche Personen erstreckt (§ 2 S. 2 BUrlG, § 138 SGB IX, 

§ 2 Abs. 2 Nr. 3 ArbSchG, § 1 Abs. 2 BeschSchG).

Gesetzestext von TVG, § 12 a Arbeitnehmerähnliche Personen:

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten entsprechend

1. für Personen, die wirtschaftlich abhängig und vergleichbar einem Arbeitnehmer sozial schutzbedürftig sind (arbeitnehmerähnliche Personen), wenn sie auf Grund von Dienst- oder Werkverträgen für andere Personen tätig sind, die geschuldeten Leistungen persönlich und im wesentlichen ohne Mitarbeit von Arbeitnehmern erbringen und

a) überwiegend für eine Person tätig sind oder

b) ihnen von einer Person im Durchschnitt mehr als die Hälfte des Entgelts zusteht, das ihnen für ihre Erwerbstätigkeit insgesamt zusteht; ist dies nicht voraussehbar, so sind für die Berechnung, soweit im Tarifvertrag nichts anderes vereinbart ist, jeweils die letzten sechs Monate, bei kürzerer Dauer der Tätigkeit dieser Zeitraum, maßgebend,

2. für die in Nummer 1 genannten Personen, für die die arbeitnehmerähnlichen Personen tätig sind, sowie für die zwischen ihnen und den arbeitnehmerähnlichen Personen durch Dienst- oder Werkverträge begründeten Rechtsverhältnisse.

(2) Mehrere Personen, für die arbeitnehmerähnliche Personen tätig sind, gelten als eine Person, wenn diese mehreren Personen nach der Art eines Konzerns (§ 18 des Aktiengesetzes) zusammengefasst sind oder zu einer zwischen ihnen bestehenden Organisationsgemeinschaft oder nicht nur vorübergehenden Arbeitsgemeinschaft gehören.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden auf Personen, die künstlerische, schriftstellerische oder journalistische Leistungen erbringen, sowie auf Personen, die an der Erbringung, insbesondere der technischen Gestaltung solcher Leistungen unmittelbar mitwirken, auch dann Anwendung, wenn ihnen abweichend von Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b erster Halbsatz von einer Person im Durchschnitt mindestens ein Drittel des Entgelts zusteht, das ihnen für ihre Erwerbstätigkeit insgesamt zusteht.

(4) Die Vorschrift findet keine Anwendung auf Handelsvertreter im Sinne des § 84 des Handelsgesetzbuches.

Gesetzestext: SGB VI, § 2 Selbständig Tätige

1Versicherungspflichtig sind selbständig tätige

1. Lehrer und Erzieher, die im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen,

2. Pflegepersonen, die in der Kranken-, Wochen-, Säuglings- oder Kinderpflege tätig sind und im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen,

3. Hebammen und Entbindungspfleger,

4. Seelotsen der Reviere im Sinne des Gesetzes über das Seelotswesen,

5. Künstler und Publizisten nach näherer Bestimmung des Künstlersozialversicherungsgesetzes,

6. Hausgewerbetreibende,

7. Küstenschiffer und Küstenfischer, die zur Besatzung ihres Fahrzeuges gehören oder als Küstenfischer ohne Fahrzeug fischen und regelmäßig nicht mehr als vier versicherungspflichtige Arbeitnehmer beschäftigen,

8. Handwerker, die in die Handwerksrolle eingetragen sind, wobei Eintragungen aufgrund der Führung eines Handwerksbetriebs nach den §§ 2 bis 4 der Handwerksordnung außer Betracht bleiben; ist eine Personengesellschaft in die Handwerksrolle eingetragen, gilt als Handwerker, wer als Gesellschafter in seiner Person die Voraussetzungen für die Eintragung in die Handwerksrolle erfüllt,

9. Personen, die

a) im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit regelmäßig keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen, dessen Arbeitsentgelt aus diesem Beschäftigungsverhältnis regelmäßig 400 Euro im Monat übersteigt, und

b) auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig sind,

10. Personen für die Dauer des Bezugs eines Zuschusses nach § 421 l des Dritten Buches.

2Nach Satz 1 Nr. 1 bis 9 ist nicht versicherungspflichtig, wer in dieser Tätigkeit nach Satz 1 Nr. 10 versicherungspflichtig ist. 

3Als Arbeitnehmer im Sinne des Satzes 1 Nr. 1, 2, 7 und 9 gelten

1. auch Personen, die berufliche Kenntnisse, Fertigkeiten oder Erfahrungen im Rahmen beruflicher Bildung erwerben,

2. nicht Personen, die als geringfügig Beschäftigte nach § 5 Abs. 2 Satz 2 auf die Versicherungsfreiheit verzichtet haben.

